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6. Vorstandssitzung in Thun
Samstag, 3. Februar 2000

Genehmigung Verbandsrechnung 2000

Der Kantonalpräsident muss eingangs den

Vorstand bitten, einer Reglementsänderung
zuzustimmen. Im Reglement für den
Weber-Fonds vom 12.12.1998 wurde die Höhe
des Fonds auf Fr. 150'000 festgelegt. Leider
unterblieb die Aufstockung von 140 auf
150 Tausendffanken und heute ist die Situation

so, dass das Konto „Zinsen des Weberfonds"

durch Ausgabenüberschüsse soweit
dezimiert ist, dass die Umbuchung in den

kommenden 2 Jahre zu einem Minusbetrag
führen würde.

Der Vorstand beschliesst deshalb einstimmig,

die Höhe des Fonds auf Fr. 140'000

festzulegen; das Reglement ist in diesem
Sinne abzuändern.

Der Vorstand nimmt von der Betriebsrechnung

2000 Kenntnis, die mit rund Fr. 740
Einnahmenüberschuss abschliesst. Dieses

Ergebnis konnte nur Dank dem Überschuss
des Fahnenfonds von Fr 1'200 und einem

Dienstleistungsertrag vom Jugendsingtag
von rund Fr. 2'200 erreicht werden.

Die Sonderrechnung Weberfonds weist
einen Ausgabenüberschuss von Fr. 18'000

auf, der auf Kosten für das SGF'2000, den

Jugendsingtag und neues Kursmaterial für
die Dirigentenausbildung zurückzuführen
ist.

Der Vorstand genehmigt die Jahresrechnung

2000.

Genehmigung der Budgets 2001/02

Die von der GL vorgelegten Budget zeigen
z.T. enorme Ausgabenüberschüsse, die das

Betriebsvermögen bis Ende 2003 auffressen.

Wo sparen? Am vierteljährlichen Turnus

und am heutigen Umfang der BKGV-
Info soll nichts geändert werden. Die
andern Kosten sind durch Reglemente und

Dienstleistungen weitgehend vorgegeben.

Der Vorstand will der DV keine Erhöhung
des Mitgliederbeitrags vorschlagen. Er
beschliesst, der DV einen Sonderbeitrag
von 40 Franken je Chor für das

Kantonalgesangfest vorzuschlagen, zahlbar im Jahr
2003.

Bei einigen Enthaltungen wird das Budget
genehmigt.

Wahl eines Mitglieds in die MK BKGV

Einstimmig wird Frau Milena Mateva in die
Musikkommission BKGV gewählt. Vorstellung

von Frau Mateva siehe Seite 24.

Erlass des Reglements für die bernischen
Kantonalgesangfeste

Das von der GL und MK im Hinblick auf
das Kantonalgesangfest 2003 überarbeitete

Reglement berät der Vorstand Artikel für
Artikel durch. Es wird einschliesslich der
Änderungen einstimmig genehmigt.

Das Reglement soll sofort gedruckt und den
Chören in 1 Exemplar mit dieser BKGV-
Info zugestellt werden.
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Bernisches Kantonalgesangfest 2003

Im Sinne der Mehrjahresplanung empfiehlt
der Vorstand der kommenden
Delegiertenversammlung, im Jahre 2003 die Durchfuhrung

• eines Kantonalgesangfestes,

• der Jubiläumsfeier 175 Jahre BKGV,
• der DV der SCV im Kanton Bern.

Für das Kantonalgesangfest liegt eine
Bewerbung von Wangen an der Aare vor.
Geeignete Lokalitäten sind vorhanden. Der
Festort Wangen a.A. wird genehmigt. Im
Jahre 2003 sollen die Chorvereinigungen
keine Gesangfeste abhalten!

Der Vorstand beschliesst, die Jubiläumsfeier
175 J. BKGV ebenfalls in Wangen a.A.

abzuhalten, vorgängig und gesondert vom
Kantonalgesangfest.

Für die DV 2003 der SCV schlägt der
Vorstand Thun als Tagungsort vor.

Delegiertenversammlung BKGV 2001

Der vorliegende Entwurf für das Tagesprogramm,

die Traktandenliste, die administrativen

Hinweise und die Beschreibung der
Geschäfte werden mit wenigen Änderungen
genehmigt.

Aus den Ressorts

Fritz Marti, Rechnungsführer, macht darauf
aufmerksam, dass auch Ehrenmitglieder der
Chöre, die aktiv Singen, Mitgliederbeiträge
zu bezahlen haben.

Hugo Knuchel, Präsident der MK BKGV
teilt mit, dass die MK gegenwärtig die

Organisation und den Lehrstoff für die

Dirigentenausbildung überdenken.

Aus den Chorvereinigungen

Die CV Büren will an der EXPO mit einem
Atelier-Chor singen. Die CV Simmental-
Saanenland hat 2 neue Chöre. 7 von 9

Stadtchören sind bisher der CV Bern und

Umgebung beigetreten.

Allgemein wird geklagt, dass Chöre wegen
Mitgliederschwund nicht mehr singen können

DV der SCV am 21./22.April in llanz

Die BKGV kann 4 Vertreter plus 2 Funktionäre

SCV =* 6 Personen stellen. Die 4

Vertreter werden bestimmt. Der BKGV
wird Johann Zingg als Revisor vorschlagen.

Die Berner Delegation darf ausnahmsweise
mit der Bahn 1. Klasse fahren (wie andere

Kantonsdelegationen auch).

Fahnenausschuss

Der Vorstand nimmt davon Kenntnis, dass

der Fahnenausschuss aufgehoben worden
ist. Nach der Bezahlung aller Aufwendungen

bleibt ein Überschuss von Fr. 1 '200, der
zuhanden der Betriebsrechnung 2000 der
BKGV überwiesen wurde.

Klausurtagung vom 4.11.00

Von Seiten der CV wird dazu das Wort
nicht verlangt. Die GL und die MK werden
deshalb die vorliegenden Lösungsansätze
und Denkanstösse in eigener Kompetenz
weiterbearbeiten.

ZIJ
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